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Status : - Member - Alternate

Artikel III-8 (ex-Artikel 20)

Die Mitgliedstaaten erlassen die notwendigen Bestimmungen, um den diplomatischen und

konsularischen Schutz der Unionsbürger in Drittländern nach [Artikel I-8] zu gewährleisten.

Zur Erleichterung dieses Schutzes notwendige Maßnahmen können durch Europäische

Gesetze des Rates festgelegt werden. Der Rat beschließt nach Anhörung des Europäischen

Parlaments.

Explanation (if any) :

Anwendung des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens.
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